




§1

(1) Der Bebauungsplan Nienstedten 18 / Othmarschen 39 
für den Geltungsbereich Kanzleistraße, Jürgensallee, Baron- 
Voght-Straße, Quellental und Am Internationalen Seegerichts-
hof (Bezirk Altona, Ortsteile 218 und 221) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

 Kanzleistraße – Jürgensallee – Baron-Voght-Straße – Süd-
und Ostgrenze des Flurstücks 909 (alt: 823) der Gemar-
kung Klein Flottbek – Appuhnstraße – Quellental – über 
das Flurstück 359 der Gemarkung Klein Flottbek – Quel-
lental – Ostgrenze des Flurstücks 768, über das Flur-
stück 768, Westgrenze des Flurstücks 768 der Gemar-
kung Nienstedten – Quellental – Am Internationalen See-
gerichtshof – Georg-Bonne-Straße.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu 
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden 
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

§2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs als „Erhaltungsbereiche“ bezeichneten Gebie-
ten bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart 
des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der 
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die 
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und 
zwar auch dann, wenn nach den bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die 
Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nut-
zungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche 
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen bau-
lichen Anlagen das Ortsbild oder das Landschaftsbild prägt 
oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschicht-
licher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmi-
gung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt 
werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch 
die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

2. Die Gesamtanlage der „Hermkes-Siedlung“ (Karl-Jacob-
Straße 1 bis 31) einschließlich der Parkanlage zwischen 
Kanzleistraße und Karl-Jacob-Straße (Flurstücke 418 bis 

434, 816 und Teilflächen der Flurstücke 435, 646 und 911 
(alt: 822) der Gemarkung Klein Flottbek sowie Teilflächen 
des Flurstücks 704 der Gemarkung Nienstedten) ist nach
§ 6 Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes dem Schutz dieses 
Gesetzes unterstellt.

 3. In dem mit „(A)“ bezeichneten reinen Wohngebiet ist über 
dem zweiten Vollgeschoss ein Dach- oder Staffelgeschoss 
nur auf den mit „(A 1)“ bezeichneten Flächen zuläs-
sig. Die Dach- und Staffelgeschosse werden auf die fest-
gesetzte Geschossfläche angerechnet. Außerhalb der mit
„(A 1)“ bezeichneten Flächen sind nur Flachdächer oder 
flach geneigte Dächer zulässig.

 4. Auf den mit „(B 2)“ bezeichneten Flächen des reinen 
Wohngebiets sind Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
im Bereich der seitlichen Grenzabstände unzulässig.

 5. Die Geschossfläche der mit „(B 1)“ und „(B 2)“ bezeichneten
Flächen des reinen Wohngebiets darf insgesamt 7.800 m²
nicht überschreiten. Die Dachgeschosse sind auf die 
Geschossfläche anzurechnen.

 6. Die mit „(B 1)“ und „(B 2)“ bezeichneten reinen Wohn-
gebiete sind in Bezug auf Materialien und Farbgebung der 
Außenwände und Dächer so zu gestalten, dass insgesamt 
eine städtebaulich zusammenhängende Baugruppe ent-
steht.

 7. Die Oberkante der Erdgeschossfußböden darf nicht höher 
als 1 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegen.

 8. Auf den mit „(C)“ bezeichneten Flächen des allgemeinen 
Wohngebiets sind auf den Flurstücken 712, 726, 1195 und 
1237 der Gemarkung Nienstedten nicht störende Gewerbe-
betriebe allgemein zulässig.

 9. Die Dächer von Tiefgaragen sind flächendeckend zu begrü-
nen.

10. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem vierten 
Stellplatz ein Baum zu pflanzen. Garagen und Stellplätze 
mit Schutzdächern sowie bauliche Nebenanlagen im Sinne 
von § 14 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), sind mit Dachbe-
grünungen zu versehen und zu unterhalten. Garagen sollen 
zusätzliche Wandbegrünungen erhalten.

11. Die festgesetzten Gehrechte umfassen die Befugnis der 
Freien und Hansestadt Hamburg, allgemein zugängliche 
Wege anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige Abwei-
chungen von den festgesetzten Gehrechten können zuge-
lassen werden.

12. Auf der privaten Grünfläche nördlich des Landhauses 
Voght (Baron-Voght-Straße 63/63 a) sind in den einge-
schossigen Gebäuden nur Stallungen und Einrichtungen 
für den Pferdesport sowie Wohnungen für Aufsichtsrats 
und Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter zulässig. Bauliche Anlagen des Hochbaus außerhalb 
der überbaubaren Fläche sind unzulässig.

13. Auf der privaten Grünfläche „Reitturnierplatz“ ist als 
Abgrenzung zur öffentlichen Parkanlage nur ein Metall-
staketzaun zulässig.

14. Soweit keine abweichenden Festsetzungen getroffen wor-
den sind, sind Dächer von Gebäuden mit einer Neigung 
zwischen 30 Grad und 50 Grad auszubilden.

§3

Für Teilflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in den 
Gemarkungen Altona-Südwest, Ottensen, Othmarschen, Klein 
Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese und Rissen 
vom 18. Dezember 1962 (HmbGVBl. S. 203), zuletzt geändert 
am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), aufgehoben.

§4

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung

über den Bebauungsplan Nienstedten 18/Othmarschen 39
Vom 20. Juni 2006

(HmbGVBl. S. 342)

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie 
§ 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fas-
sung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt 
geändert am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 81 
Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), geändert am 
11. April 2006 (HmbGVBl. S. 166), § 6 Absätze 4 und 5 und 
§§ 15 und 17 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der 
Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt 
geändert am 20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), sowie § 6
Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes vom 3. Dezember 1973 
(HmbGVBl. S. 466), zuletzt geändert am 4. April 2006 
(HmbGVBl. S. 143), wird verordnet:
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4. Auf den mit „(B 2)“ bezeichneten Flächen des reinen
Wohngebiets sind Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
im Bereich der seitlichen Grenzabstände unzulässig.

5. Die Geschossfläche der mit „(B 1)“ und „(B 2)“ bezeich-
neten Flächen des reinen Wohngebiets darf insgesamt
7.800 m² nicht überschreiten. Die Dachgeschosse sind auf
die Geschossfläche anzurechnen.

6. Die mit „(B 1)“ und „(B 2)“ bezeichneten reinen Wohn-
gebiete sind in Bezug auf Materialien und Farbgebung der
Außenwände und Dächer so zu gestalten, dass insgesamt
eine städtebaulich zusammenhängende Baugruppe ent-
steht.

7. Die Oberkante der Erdgeschossfußböden darf nicht höher
als 1 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegen.

8. Auf den mit „(C)“ bezeichneten Flächen des allgemeinen
Wohngebiets sind auf den Flurstücken 712, 726, 1195 und
1237 der Gemarkung Nienstedten nicht störende Gewer-
bebetriebe allgemein zulässig.

9. Die Dächer von Tiefgaragen sind flächendeckend zu
begrünen.

10. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem vierten
Stellplatz ein Baum zu pflanzen. Garagen und Stellplätze
mit Schutzdächern sowie bauliche Nebenanlagen im Sinne
von § 14 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), sind mit Dachbe-
grünungen zu versehen und zu unterhalten. Garagen sol-
len zusätzliche Wandbegrünungen erhalten.

11. Die festgesetzten Gehrechte umfassen die Befugnis der
Freien und Hansestadt Hamburg, allgemein zugängliche
Wege anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige Ab-
weichungen von den festgesetzten Gehrechten können
zugelassen werden.

12. Auf der privaten Grünfläche nördlich des Landhauses
Voght (Baron-Voght-Straße 63/63 a) sind in den einge-
schossigen Gebäuden nur Stallungen und Einrichtungen
für den Pferdesport sowie Wohnungen für Aufsichtsrats-
und Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter zulässig. Bauliche Anlagen des Hochbaus außerhalb
der überbaubaren Fläche sind unzulässig.

13. Auf der privaten Grünfläche „Reitturnierplatz“ ist als Ab-
grenzung zur öffentlichen Parkanlage nur ein Metall-
staketzaun zulässig.

14. Soweit keine abweichenden Festsetzungen getroffen wor-
den sind, sind Dächer von Gebäuden mit einer Neigung
zwischen 30 Grad und 50 Grad auszubilden.

§ 3
Für Teilflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans

wird die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in den
Gemarkungen Altona-Südwest, Ottensen, Othmarschen,
Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese und
Rissen vom 18. Dezember 1962 (HmbGVBl. S. 203), zuletzt
geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), aufge-
hoben.

§ 4
Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-

ungspläne aufgehoben.

§ 1

(1) Der Grünordnungsplan Nienstedten 18 / Othmarschen
39 für den Geltungsbereich Kanzleistraße, Jürgensallee,
Baron-Voght-Straße, Quellental, Am Internationalen Seege-
richtshof und Georg-Bonne-Straße (Bezirk Altona, Ortsteile
218 und 221) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Kanzleistraße – Jürgensallee – Baron-Voght-Straße – Süd-
und Ostgrenze des Flurstücks 1909 (alt: 823) der Ge-
markung Klein Flottbek – Appuhnstraße – Quellental –
über das Flurstück 359 der Gemarkung Klein Flottbek –

Quellental – Ostgrenze des Flurstücks 768, über das Flur-
stück 768, Westgrenze des Flurstücks 768 der Gemarkung
Nienstedten – Quellental – Am Internationalen See-
gerichtshof – Georg-Bonne-Straße.

(2) Das maßgebliche Stück des Grünordnungsplans
(Grundlagenkarte und Festsetzungskarte) und die ihm beige-
gebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier
Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck des Grünordnungsplans und die Begründung
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 20. Juni 2006.

Verordnung
über den Grünordnungsplan Nienstedten 18/Othmarschen 39

Vom 20. Juni 2006 

Auf Grund von § 6 Absätze 2 und 4 sowie § 7 Absatz 1 des
Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 
7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), wird verordnet:
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Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 20. Juni 2006.

Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie
gegen Kostenerstattung erworben werden.

§ 2

Für die Ausführung des Grünordnungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im gesamten Plangebiet gilt:

1.1 Auf den privaten Grundstücksflächen sind Fahr- und
Gehwege sowie Stellplätze in wasser- und luftdurchlässi-
gem Aufbau herzurichten. 

1.2 Für Baum- und Strauchpflanzungen sind standortge-
rechte einheimische Arten zu verwenden. Die Anpflan-
zungen sind ihrer Art entsprechend zu pflegen und zu
ersetzen. Dabei sind für die Bäume großkronige Arten
mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, in einer
Höhe von 1 m über dem Erdboden gemessen, zu pflan-
zen.

1.3 Für die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten Bäume,
Baumgruppen und Hecken sind bei Abgang Ersatz-
pflanzungen vorzunehmen. Außerhalb öffentlicher
Straßenverkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen, Auf-
und Abgrabungen sowie Ablagerungen im Kronen-
bereich dieser Bäume unzulässig.

1.4 Innerhalb der öffentlichen Parkanlage sind Einfriedi-
gungen jeder Art unzulässig.

1.5 Auf den in der Parkanlage gekennzeichneten Flächen für
die Durchführung von Reitturnierveranstaltungen ist
nach Abschluss der Veranstaltungen der ursprüngliche
Zustand der Flächen wiederherzustellen, mit Ausnahme
der als Abreiteplätze gekennzeichneten Flächen.

2. Für die mit „(A)“, „(B1)“, „(B2)“ bezeichneten Wohnge-
bietsflächen sowie die Flurstücke 419 bis 433, 569 und
816 der Gemarkung Klein Flottbek gilt:

2.1 Mindestens 20 vom Hundert (v. H.) der nicht überbau-
baren Grundstücksfläche sind mit Sträuchern und Stau-
den zu begrünen. Für jede 150 m² der nicht überbaubaren
Grundstücksfläche ist ein kleinkroniger Laubbaum mit
einem Stammumfang von mindestens 14 cm oder für 
jede 300 m² der nicht überbaubaren Grundstücksfläche
ein großkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang
von mindestens 18 cm, in einer Höhe von 1 m über dem
Erdboden gemessen, zu pflanzen.

2.2 Die private Grünfläche (Anger) ist mit Bäumen oder
Baumgruppen locker zu bepflanzen. Der Kronenbereich
der Bäume ist durch eine bodendeckende Pflanzung zu
schützen.

2.3 Die im Bebauungsplan festgesetzten Fassadenbegrü-
nungen der Baukörper in dem mit „(A)“ bezeichneten
Wohngebiet sind mit Schling- oder Kletterpflanzen vor-
zunehmen. Je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze
zu verwenden. 

2.4 Für die Begrünung der Dächer von Tiefgaragen ist ein
durchwurzelbarer Substrataufbau von mindestens 50 cm
vorzusehen.

2.5 Für die Bepflanzung der ebenerdigen Stellplätze sind
großkronige Laubbäume zu verwenden. Im Kronen-
bereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche
von mindestens 12 m² anzulegen.

2.6 Für die Dachbegrünung von Garagen und Stellplätzen
mit Schutzdächern ist ein mindestens 5 cm starker
durchwurzelbarer Substrataufbau vorzusehen. Die Be-
grünung der Fassaden von Garagen und Stellplätzen mit
Schutzdächern sowie baulichen Nebenanlagen ist mit
Schling- oder Kletterpflanzen vorzunehmen. Je 2 m
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden. 

2.7 Tiefgaragen sind so anzuordnen, dass ein Stau des
Grundwasserstromes vermieden und eine Drainage der
unterirdischen Baukörper oder des Bodens ausgeschlos-
sen wird.

3. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen:

3.1 Quellentalpark: Der Quellentalpark ist entsprechend den
historischen Grundlagen durch Anpassung der topogra-
fischen Verhältnisse, Schaffung eines zusammenhängen-
den offenen Talraumes mit dem Wesselhöftpark sowie
oberirdischer Führung der Oberflächengewässer (Kleine
Flottbek) mit Hangquellen, Vegetationsstrukturen und
Erschließungswegen wiederherzustellen.

3.2 Geestwiese / Hangwiese:

3.2.1 Die Topografie der Hangwiese im Übergang von Quellen-
talpark und Geestwiese ist entsprechend den histo-
rischen Grundlagen wiederherzustellen.

3.2.2 An der Nordspitze der Geestwiese ist eine Anpflanzung
aus Baumreihen mit einer Blickschneise in Richtung
Quellentalpark vorzunehmen.

3.2.3 Der an der Ostseite von Geestwiese und Hangwiese vor-
handene Baumbestand beiderseits des Knickweges
(Flurstück 465 der Gemarkung Klein Flottbek) ist so zu
erhalten und zu pflegen, dass Ausblicke in die benachbar-
ten Wiesenflächen gegeben sind.

3.3 Reitturnierplatz: Die rückseitige Fassadenbegrünung
der Tribünenanlage ist mit Schling- oder Kletterpflanzen
vorzunehmen. Je 2 m Wandlänge ist mindestens eine
Pflanze zu verwenden.

3.4 Hauswiese / Landhaus Voght und Umgebung:

3.4.1 Die Hauswiese ist als historischer Bestandteil des Um-
feldes des Landhauses Voght (Baron-Voght-Straße 63) als
eine mit Eichen bestandene Wiese herzurichten und zu
erhalten.

3.4.2 Die dauerhafte Lagerung von Pferdemist auf den Frei-
flächen ist unzulässig.

3.4.3 Die festgesetzte Blickbeziehung vom Landhaus Voght
zum Eingang Jenisch Park ist durch Auslichtungsmaß-
nahmen am Gehölzbestand wiederherzustellen.

3.4.4 Die vorhandenen Hofflächen sind als Natursteinpflaste-
rung mit wasser- und luftdurchlässigem Unterbau zu
erhalten.

3.5 Fruchtgarten: Die gartenbauliche Nutzung ist zu erhalten.

3.6 Wiese: Die Wiesenfläche ist fachgerecht zu pflegen und
zu erhalten.

3.7 Obstwiese: 

3.7.1 Die Fläche ist als obstbaumbestandene Wiese dem histo-
rischen Vorbild entsprechend herzurichten, fachgerecht
zu pflegen und zu erhalten.

3.7.2 Die im Norden verlaufende, ost-west-gerichtete Wege-
verbindung ist mit einer einseitig geführten Obstbaum-
reihe herzustellen.
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